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pí~åÇW=lâíçÄÉê=OMMR=

 
 
=

NK= ^ääÖÉãÉáåÉë=
 
 Für sämtliche Rechtsbeziehungen in der Lohnbearbeitung gelten ausschließlich nachfolgende 

Bedingungen. Entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende 
Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers erkennen wir nicht an, auch wenn wir ihnen im 
Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen haben. Unsere Bedingungen gelten in der jeweils  

OK= sÉêíê~ÖëëÅÜäìëëLJ®åÇÉêìåÖÉå=
 
2.1 Aufträge, Vertragsabschlüsse sowie deren Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform, 

wobei darunter auch die Mitteilung per Telefax oder Datenfernübertragung fällt. Mündliche 
Vereinbarungen vor, bei oder nach Vertragsschluss sind erst dann wirksam, wenn sie von uns 
schriftlich bestätigt worden sind; dieses gilt insbesondere für Änderungen und/oder Ergänzungen 
unserer Geschäftsbedingungen. Der Auftragnehmer hat Aufträge unter Angabe verbindlicher Preise 
und Liefertermine schriftlich innerhalb von fünf Werktagen zu bestätigen. 

2.2 Hinweise auf mit uns bestehende Geschäftsbeziehungen zu Werbe- und sonstigen Zwecken 
bedürfen unserer vorherigen Zustimmung. 

PK= iáÉÑÉêíÉêãáåÉ=
 
PKN= sÉêÉáåÄ~êíÉ=qÉêãáåÉ=ìåÇ=cêáëíÉå=ëáåÇ=îÉêÄáåÇäáÅÜK=j~≈ÖÉÄÉåÇ=ÑΩê=ÇáÉ=báåÜ~äíìåÖ=ÇÉë=iáÉÑÉêíÉêãáåë=çÇÉê=

ÇÉê=iáÉÑÉêÑêáëí=áëí=ÇÉê=báåÖ~åÖ=ÇÉê=ÄÉ~êÄÉáíÉíÉå=t~êÉ=~å=ÇÉã=áå=ÇÉê=_ÉëíÉääìåÖ=~åÖÉÖÉÄÉåÉå=lêíK=fëí=
åáÅÜí=iáÉÑÉêìåÖ=łÑêÉá=tÉêâ“=îÉêÉáåÄ~êí=Eaar=çÇÉê=aam=ÖÉã®≈=fåÅçíÉêãë=OMMMFI=ëç=Ü~í=ÇÉê=
^ìÑíê~ÖåÉÜãÉê=ÇáÉ=t~êÉ=ìåíÉê=_ÉêΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ=ÇÉê=ãáí=ÇÉã=péÉÇáíÉìê=~ÄòìëíáããÉåÇÉå=wÉáí=ÑΩê=
sÉêä~ÇìåÖ=ìåÇ=sÉêë~åÇ=êÉÅÜíòÉáíáÖ=ÄÉêÉáí=òì=ëíÉääÉåK==

=PKO= táêÇ=ÉêâÉååÄ~êI=Ç~ëë=Éáå=îÉêÉáåÄ~êíÉê=iáÉÑÉêíÉêãáå=îçê~ìëëáÅÜíäáÅÜ=åáÅÜí=ÉáåÖÉÜ~äíÉå=ïÉêÇÉå=â~ååI=Ü~í=
ÇÉê=^ìÑíê~ÖåÉÜãÉê=ìåë=ìåîÉêòΩÖäáÅÜ=ìåÇ=ëÅÜêáÑíäáÅÜ=ìåíÉê=^åÖ~ÄÉ=ÇÉê=dêΩåÇÉ=ìåÇ=ÇÉê=
îçê~ìëëáÅÜíäáÅÜÉå=a~ìÉê=ÇÉê=sÉêò∏ÖÉêìåÖ=òì=ÄÉå~ÅÜêáÅÜíáÖÉåK=

PKP= dÉê®í=ÇÉê=^ìÑíê~ÖåÉÜãÉê=áå=sÉêòìÖI=ëáåÇ=ïáê=ìåÄÉëÅÜ~ÇÉí=ëçåëíáÖÉê=oÉÅÜíÉ=ÄÉÑìÖíI=~Ä=sÉêòìÖëÉáåíêáíí=
ÉáåÉ=sÉêíê~Öëëíê~ÑÉ=áå=e∏ÜÉ=îçå=MIR=B=ÇÉë=dÉë~ãíÄÉëíÉääïÉêíÉë=àÉ=~åÖÉÑ~åÖÉåÉ=h~äÉåÇÉêïçÅÜÉI=
ã~ñáã~ä=àÉÇçÅÜ=R=B=òì=îÉêä~åÖÉåK=aáÉ=îçêÄÉÜ~äíëäçëÉ=^åå~ÜãÉ=ÇÉê=îÉêëé®íÉíÉå=iáÉÑÉêìåÖ=ÉåíÜ®äí=
âÉáåÉå=sÉêòáÅÜí=~ìÑ=ÇáÉ=ìåë=ïÉÖÉå=îÉêëé®íÉíÉê=iáÉÑÉêìåÖ=òìëíÉÜÉåÇÉå=bêë~íò~åëéêΩÅÜÉ=ëçïáÉ=ÇáÉ=
sÉêíê~Öëëíê~ÑÉK=

QK= iáÉÑÉêìåÖÉå=
 
4.1 Die Lieferung hat an den in dem Auftrag angegebenen Ort zu erfolgen. Waren sind art- und 

fachgerecht zu verpacken, damit Qualitätsbeeinträchtigungen wie z.B. Beschädigungen, 
Verschmutzungen oder Veränderungen beim Transport ausgeschlossen sind. Bei der Auswahl der 
Verpackung ist deren Tragfähigkeit und Stapelbarkeit zu berücksichtigen.  Die geltenden EG-
Richtlinien sind zu beachten.  

4.2 Wir sind berechtigt, unabhängig von einer Wareneingangsprüfung, Mehrlieferungen als nicht verein-
bart, und Minderlieferungen als Teilleistungen jeweils auf Kosten des Auftragnehmers zurückzuwei-
sen. Entsprechendes gilt, wenn der Auftragnehmer Lieferungen früher als vereinbart erbringt.  
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4.3 Die Lieferung oder Auftragsbearbeitung durch Dritte bedarf unserer vorherigen Zustimmung. 

RK= mêÉáëJ=ìåÇ=oÉÅÜåìåÖëëíÉääìåÖ=
 
5.1 Vereinbarte Preise verstehen sich frei in dem Auftrag angegebenes Lieferwerk einschließlich 

handelsüblicher, sicherer Verpackung. 

5.2 Rechnungen sind unverzüglich nach der Lieferung mit eindeutigem Bezug zur Auftragsnummer und 
unter Angabe der Auftragsdaten an die in dem Auftrag angegebene Rechnungsadresse 
einzureichen. Nicht ordnungsgemäß ausgestellte Rechnungen begründen keine 
Zahlungsverpflichtung und werden unbezahlt an den Auftragnehmer zurückgesandt. 
Nachnahmesendungen werden nicht akzeptiert. 

SK= w~ÜäìåÖëÄÉÇáåÖìåÖÉå=
 
6.1 Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, so erfolgen unsere Zahlungen netto zum 10. des dem 

Rechnungseingangsdatum folgenden Monats. Zahlungen bedeuten nicht die Anerkennung der 
Leistung als vertragsgemäß. 

6.2 Unabhängig von einer Wareneingangsprüfung gilt nur der Gegenwert der tatsächlich empfangenen 
Leistung als geschuldet. 

TK= dÉï®ÜêäÉáëíìåÖ=
 
7.1 Die Annahme der Leistung erfolgt unter Vorbehalt der Untersuchung auf Mangelfreiheit, 

insbesondere auch auf Funktionsfähigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit. Wir sind berechtigt, den 
Vertragsgegenstand, soweit und sobald dieses nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, 
zu untersuchen. Entdeckte Mängel werden von uns unverzüglich nach Entdeckung gerügt. Insoweit 
verzichtet der Auftragnehmer auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge.    

7.2 Hinsichtlich vorliegender Sach- und Rechtsmängel gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachfolgend nichts anderes geregelt ist.  

7.3 Der Auftragnehmer gewährleistet, dass seine Leistung den vereinbarten Spezifikationen und 
Qualitätskriterien entspricht, für unsere Zwecke geeignet und nicht mit Mängeln behaftet ist, die 
ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten 
Gebrauch aufheben oder mindern. Der Auftragnehmer gewährleistet ferner, dass seine Leistung 
darüber hinaus dem jeweiligen Stand der Technik und den einschlägigen DIN-Normen, den 
maßgeblichen Umweltschutz-, Unfallverhütungs- und sonstigen Arbeitsschutzvorschriften sowie 
den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entspricht, die 
in der Bundesrepublik Deutschland gelten oder mit einer Übergangsfrist bereits verabschiedet sind.  

7.4 Der Auftragnehmer sichert zu, dass bei den zur Bearbeitung angewandten Fertigungsprozessen 
alle gesetzlichen und sicherheitstechnischen Auflagen des Hersteller- und Abnehmerlandes für 
eingeschränkte, giftige und gefährliche Stoffe eingehalten werden und die Produkte/Materialien den 
im Herstellungs- und Abnehmerland bestehenden Anforderungen für Umwelt, Elektrizität und 
elektromagnetischen Feldern entsprechen.  

7.5 Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht grundsätzlich uns zu. Dem Auftragnehmer 
steht das Recht zu, die von uns gewählte Art der Nacherfüllung unter den Voraussetzungen des § 
439 Abs. 3 BGB zu verweigern.  

7.6 Unterbleibt trotz Aufforderung durch uns die Mängelbeseitigung, so steht uns in dringenden Fällen, 
insbesondere zur Abwehr akuter Gefahren oder Vermeidung größerer Schäden, das Recht zu, 
diese auf Kosten des Auftragnehmers selbst vorzunehmen oder von dritter Seite vornehmen zu 
lassen. 
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7.7 Die Gewährleistungsfrist für Sachmängel beträgt 2 Jahre. Die Verjährungsfrist beginnt mit der 
Ablieferung des Vertragsgegenstandes (Gefahrübergang) bzw. mit Beendigung der Nacherfüllung. 
Die Gewährleistungsfrist für Rechtsmängel beträgt 10 Jahre; bei Vorliegen solcher Rechtsmängel 
wird uns der Auftragnehmer zudem von möglichen Ansprüchen Dritter freistellen.    

7.8 Zeigt sich innerhalb von 6 Monaten nach Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird vermutet, dass 
der Mangel bereits bei Gefahrübergang vorhanden war.    

7.9 Entstehen uns infolge der mangelhaften Leistung Kosten, insbesondere Transport-, Arbeits-, 
Materialkosten oder Kosten für eine den üblichen Umfang übersteigende Eingangskontrolle, so ist  
der Auftragnehmer verpflichtet, diese Kosten zu übernehmen.  

7.10 Für den Fall, dass wir hergestellte Erzeugnisse infolge der Mangelhaftigkeit des vom 
Auftragnehmer gelieferten Vertragsgegenstandes zurücknehmen oder wir deswegen eine 
Minderung des Kaufpreises akzeptieren mussten oder sonst wie in Anspruch genommen wurden, 
behalten wir uns den Rückgriff auf den Auftragnehmer vor. Zudem sind wir berechtigt, vom 
Auftragnehmer Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die wir im Verhältnis zu unseren Kunden zu 
tragen hatten, weil dieser gegen uns einen Anspruch auf Ersatz der zum Zweck der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Arbeits- und Materialkosten hat.   

UK= mêçÇìâíÜ~ÑíìåÖ==
 
8.1 Werden wir aufgrund Produkthaftung in Anspruch genommen, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, 

uns von derartigen Ansprüchen freizustellen, sofern und soweit der Schaden durch einen Fehler 
des vom Auftragnehmer gelieferten Vertragsgegenstandes verursacht worden ist und der Fehler auf 
der Bearbeitung durch den Auftragnehmer beruht. Der Auftragnehmer übernimmt in diesen Fällen 
alle entstandenen und entstehenden Kosten, einschließlich der Kosten für eine etwaige 
Rückrufaktion. Im Übrigen finden die gesetzlichen Vorschriften Anwendung.  

8.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für solche Fälle eine Haftpflichtversicherung mit einer 
Mindestdeckungssumme von EUR 2,5 Mio. abzuschließen und uns dieses auf unser Verlangen 
nachzuweisen.     

VK= pÅÜìíòêÉÅÜíëîÉêäÉíòìåÖÉå=
 

Der Auftragnehmer haftet dafür, dass seine Leistung sowie ihre Nutzung keine gewerblichen 
Schutzrechte Dritter verletzt. Im Falle der Geltendmachung von Ansprüchen Dritter unterstützt uns 
der Auftragnehmer auf eigene Kosten bestmöglich und stellt uns bei begründeten Ansprüchen von 
diesen und allen dabei entstehenden Kosten frei. 

NMK= ^ìëÑΩÜêìåÖ=îçå=^êÄÉáíÉå=
 

Personen, die in Erfüllung des Vertrages Arbeiten im Werksgelände auszuführen haben, haben die 
Bestimmungen der jeweiligen Betriebsordnung zu beachten. Die Haftung für Unfälle, die diesen 
Personen auf dem Werksgelände zustoßen, ist ausgeschlossen, es sei denn, der Unfall wurde 
durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen verursacht.  

NNK= ^êÄÉáíëãáííÉä=ìåÇ=dÉÑ~ÜêëíçÑÑÉ=
 
11.1 Die Verwendung von zur Belieferung notwendigen Vorrichtungen, Anlagen, Werkzeuge, Formen, 

Matrizen, Mess- und Prüfmittel, etc. bedarf unserer vorherigen Genehmigung. Die Kosten hierfür 
trägt mangels anderweitiger Vereinbarung der Auftragnehmer. Soweit wir die Kosten für die 
genannten Gegenstände ganz oder teilweise übernehmen, erwerben wir daran Eigentum bzw. 
Miteigentum. 
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11.2 Die Lieferung von bearbeiteten Produkten und anderen Gütern, die gesetzlichen oder berufs-
genossenschaftlichen Anforderungen genügen müssen, müssen von uns nur angenommen 
werden, wenn die erforderlichen und ordnungsgemäß ausgestellten Sicherheitsdatenblätter 
und/oder andere entsprechend ausreichende Unterlagen beigefügt sind. 

NOK= sÉêíê~ìäáÅÜâÉáí=ìåÇ=råíÉêä~ÖÉå=
 
12.1 Der Auftragnehmer wird alle im Rahmen des Auftrags erlangten Informationen technischer wie 

geschäftlicher Art unabhängig vom Zustandekommen eines Vertragsverhältnisses streng vertraulich 
behandeln, und zwar auch für die Zeit nach Abschluss oder Beendigung eines 
Vertragsverhältnisses. Dieses gilt nur dann nicht, wenn die Informationen nachweislich öffentlich 
bekannt sind. 

12.2 Auf unsere Anforderung sind sämtliche von uns stammende Informationen (auch Kopien, 
Aufzeichnungen, etc.) und leihweise überlassene Gegenstände unverzüglich und vollständig an uns 
zurückzugeben oder zu vernichten.   

12.3 Von uns übergebene Spezifikationen, Zeichnungen, Muster, Modelle und andere Unterlagen 
verbleiben in unserem Eigentum und dürfen - soweit nicht zur Auftragserfüllung notwendig - ohne 
unsere schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise weitergegeben oder vervielfältigt, ihr 
Inhalt – auch nicht teilweise – verwertet, elektronisch verarbeitet oder Dritten oder der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht oder sonst wie wirtschaftlich verwertet werden. Jegliche Be- oder Verarbeitung 
der genannten Gegenstände erfolgt für uns. 

NPK= bêÑΩääìåÖëçêí==
 
= bêÑΩääìåÖëçêí=áëí=ÇÉêàÉåáÖÉ=lêíI=~å=ÇÉå=ÇáÉ=ÄÉ~êÄÉáíÉíÉ=t~êÉ=~ìÑíê~ÖëÖÉã®≈=òì=äáÉÑÉêå=áëíK==

 

NQK= ^ääÖÉãÉáåÉ=_ÉëíáããìåÖÉå=
 
NQKN= pçääíÉ=ÉáåÉ=_ÉëíáããìåÖ=ÇáÉëÉê=dÉëÅÜ®ÑíëÄÉÇáåÖìåÖÉå=çÇÉê=ÇÉê=ÖÉíêçÑÑÉåÉå=ïÉáíÉêÉå=sÉêÉáåÄ~êìåÖÉå=

ìåïáêâë~ã=ëÉáå=çÇÉê=ïÉêÇÉåI=ëç=ïáêÇ=Ç~ÇìêÅÜ=ÇáÉ=dΩäíáÖâÉáí=ÇÉê=_ÉÇáåÖìåÖÉå=áã=§ÄêáÖÉå=åáÅÜí=
ÄÉêΩÜêíK=aáÉ=sÉêíê~Öëé~êíåÉê=ëáåÇ=îÉêéÑäáÅÜíÉíI=ÇáÉ=ìåïáêâë~ãÉ=_ÉëíáããìåÖ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=áÜê=áã=
ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=bêÑçäÖ=ã∏ÖäáÅÜëí=ÖäÉáÅÜâçããÉåÇÉ=oÉÖÉäìåÖ=òì=ÉêëÉíòÉåK=

NQKO= cΩê=ÇáÉ=îÉêíê~ÖäáÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖÉå=Öáäí=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇÉìíëÅÜÉë=oÉÅÜí=ìåíÉê=^ìëëÅÜäìëë=ÇÉë=
hçääáëáçåëêÉÅÜíë=ìåÇ=ÇÉë=§ÄÉêÉáåâçããÉåë=ÇÉê=sÉêÉáåíÉå=k~íáçåÉå=ΩÄÉê=sÉêíê®ÖÉ=ΩÄÉê=ÇÉå=
áåíÉêå~íáçå~äÉå=t~êÉåâ~ìÑ=E`fpdFK=

NQKP= dÉêáÅÜíëëí~åÇ=ÄÉá=~ääÉå=oÉÅÜíëëíêÉáíáÖâÉáíÉå=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=sÉêíê~ÖîÉêÜ®äíåáëëÉI=ÇÉåÉå=ÇáÉëÉ=
báåâ~ìÑëÄÉÇáåÖìåÖÉå=òìÖêìåÇÉ=äáÉÖÉåI=áëí=píìííÖ~êíI=å~ÅÜ=ìåëÉêÉê=t~Üä=~ìÅÜ=Ç~ë=ÑΩê=ÇÉå=páíò=çÇÉê=ÇáÉ=
káÉÇÉêä~ëëìåÖ=ÇÉë=iáÉÑÉê~åíÉå=òìëí®åÇáÖÉ=dÉêáÅÜí=ÄòïK=Ç~ë=dÉêáÅÜí=ÇÉë=bêÑΩääìåÖëçêíÉëK=

=

=


